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4. 2025/0698/SE - C95A - Nicht heimische Arten

5. Verordnung über invasive gebietsfremde Arten

6. Invasive gebietsfremde Arten
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8. Die Vorschriften bedeuten, dass die im Anhang der Verordnung über invasive gebietsfremde Arten aufgeführten Arten
unter anderem einem Verbot für die absichtliche Einbringung der Arten in das Land, für ihr Inverkehrbringen oder für ihre
Freisetzung in die Umwelt unterliegen.

Der Provinzialregierung wird die Befugnis übertragen, über Beseitigungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen zu
entscheiden und diese zu ergreifen. Für Arten, die bereits im Land etabliert sind, entwickeln die schwedische Behörde für
Meeres- und Wasserwirtschaft und die schwedische Umweltschutzbehörde geeignete Managementprogramme und
Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und ihre Verbreitung zu verringern.

Gemäß den Bestimmungen in Kapitel 3 § 1 des Verordnungsvorschlags wird es verboten sein, die betreffende Art
absichtlich in das Land einzubringen, sie zu halten oder zu züchten (selbst bei Haltung unter Verschluss), die Art zu
befördern (außer zu an der Beseitigung beteiligten Einrichtungen), die Art in Verkehr zu bringen, sie zu verwenden oder
zu tauschen, ihre Fortpflanzung, Aufzucht oder Veredelung zuzulassen (selbst bei Haltung unter Verschluss) oder die Art
in die Umwelt freizusetzen. In bestimmten Fällen gelten Ausnahmen von den Verboten (Kapitel 3 §§ 2-9). Die in der
nationalen Liste enthaltenen Arten sind im Anhang der Vorschriften aufgeführt.

9. Invasive gebietsfremde Arten sind eine der größten Bedrohungen für Biodiversität und die damit verbundenen
Ökosystemdienstleistungen weltweit. Neben den in der Unionsliste aufgeführten Arten gibt es noch weitere invasive
gebietsfremde Arten, die in Schweden erhebliche schädliche Auswirkungen haben oder haben können. Diese Arten
bedrohen und konkurrieren durch ihre Verbreitung mit anderen Pflanzen- und Tierarten, zerstören ihre Lebensräume und
verursachen erhebliche Kosten für die Gesellschaft. Die Vorschriften sollen verhindern, dass sich solche Arten in
Schweden etablieren oder ausbreiten. Die Möglichkeit für EU-Mitgliedstaaten, eine nationale Liste invasiver
gebietsfremder Arten zu erstellen, die für den Mitgliedstaat von Bedeutung sind, ergibt sich aus Artikel 12 der
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über die Prävention
und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten.

10. Verweise auf Grundlagentexte: Keine Grundlagentexte vorhanden

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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